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betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Dr. Gugerbauer und Genossen vom 31. Mai 1988. 

Nr. 2291/J-NR/88. "öBB-Linienverbesserung im 

Bereich Breitenschützing - Schwanenstadt" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 

Die Projektierung von m6glichen Linienverlegungen im 

Streckenabschnitt St. P61ten - Attnang-Puchheim erfolgte ab 

Oktober 1986 im Rahmen des Hochleistungskonzeptes "Die Neue 

Bahn". 

Die detaillierte Ausarbeitung der zur Erfüllung des Inte­

grierten Taktfahrplanes erforderlichen Linienverlegungen 

erfolgte ab Oktober 1987. 

Zu Frage 2: 

Die Gemeinden Schlatt und Schwanenstadt wurden am 28.4.1988 

bzw. 29.4.1988. die betroffenen Grundeigentümer am 17.5 •• 

7.6. und 14.6.1988 informiert. 

Zu Frage 3: 

Für die Einführung des Integrierten Taktfahrplanes ist 

zwischen Wels und Attnang-Puchheim eine "Kantenzeit H {reine 
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Fahrzeit plus Aufenthaltszeiten plus Fahrzeitreserve) von 15 

Minuten erforderlich. Aufgrund der Aufenthalte in Wels und 

Attnang-Puchheim von je einer Minute und der erforderlichen 

Fahrzeitreserve von ebenfalls einer Minute muß in diesem 

Streckenabschnitt eine Nettofahrzeit von insgesamt 12 Minuten 

erreich t 'v.Jerden. 

Nach Fertigstellung der zwischen Wels und Attnang-Puchheim 

vorgesehenen Linienverlegungen Gunskirchen, Lambach. Breitep-. , 
schUtzingjSchwanenstadt und Piesing wUrde die erzielbare 

Nettofahrzeit 11,8 Minuten betragen. 

Da sich bei Nichtausführung der Linienverlegung im Bereich ", 
·'t· 

BreitenschUtzing/Schwanenstadt die Nettofahrzeit um 2 Minute~ 

erhöhen und damit die erforderliche Kantenzeit von 15 Minuten 

um 2,8 Minuten überschritten wUrde, wäre dann die wesentliche 

Voraussetzung fUr die EinfUhrung des Integrierten Taktfahr­

plansnicht mehr gegeben. 

Zu Frage 4: 

Die Linienverlegung ist für eine Geschwindigkeit von 200km/h 

ausgelegt. 

Zu Fraae 5: 

Nach der endgültigen Trassenfixierung im Generellen Projekt 

Maßstab 1:1000 wird selbstverständlich ein Umweltverträglich­

keitsgutachten in Auftrag gegeben werden. 

Zu Fraae 6: 

Untersuchungen der Deutschen Bundesbahnen haben ergeben, daß 

bei Geschwindigkeiten liber 100km/h die weitere Erhöhung der 

Geschwindigkeiten nicht primär fUr die Erhöhung der Geräusch­

emissionen bestimmend ist. 

Durch den Einsatz besonderer. geräuschabsotbierender Ober­

baukonstruktionen und entsprechenden technischen Maßnahmen an 

den Fahrzeugen (Verwendung. bestimmter Materialien und 

spezielle Konstruktionen) kann die Erhöhung der Geräusch­

emissionen verhindert werden. 
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Zu Frage 7: 

Nach Vorliegen der Ergebnisse des Umweltverträglichkeitsgut­

achtens werden geeignete Lärmschutzmaßnahmen wie Errichtung 

von Schallschutzwänden oder Schallschutzdämmen bwz. ent­

sprechende Bepflanzung getroffen werden. 

Wien, am Ll· Juli 1988 
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